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Ethikkommission der Professional School of Education der Ruhr-Universitat Bochum
(EPSE-RUB)

Handreichung fiir Antragsteller*innen

Die Ethikkommission der Professional School of Education der Ruhr-Universitit Bochum (EPSE-RUB)
priift und bewertet auf Antrag Forschungsvorhaben nach ethischen Kriterien hinsichtlich des Schutzes
der Menschenwiirde sowie der Autonomie und Selbstbestimmung von Menschen, die in Forschungsvor-
haben einbezogen werden, und gibt Stellungnahmen zu einzelnen Forschungsvorhaben ab.

Antrige sind per E-Mail bei der der/dem Vorsitzenden der Kommission einzureichen:
E-Mail: pse-ethik@ruhr-uni-bochum.de

Angaben zu den Aufgaben der EPSE-RUB und zu den Grundsitzen des Begutachtungsverfahren finden
sich in der Verfahrensordnung vom 21.06.2021, die auf der Internetseite der PSE eingesehen werden

kann, unter: https://www.pse.rub.de/pse/downloads/

Eine Liste der Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder der EPSE-RUB finden Sie unter:
https://www.pse.rub.de/pse/gremien/

Im vorliegenden Dokument finden Sie die wichtigsten Informationen fiir Antragsteller*innen und Hin-
weise, welche Thnen die Antragstellung erleichtern sollen.

Welche Forschungsvorhaben kénnen begutachtet werden?

Die EPSE-RUB befasst sich mit Forschung mit und an Menschen, die an der Ruhr-Universitit Bochum
durchgefiihrt wird. Von der Begutachtung ausgeschlossen sind medizinische oder pharmakologische For-
schungsvorhaben sowie Forschungsvorhaben, an denen Tiere teilnehmen bzw. involviert sind.

Wer ist antragsberechtigt?

Antragsberechtigt sind Wissenschaftler*innen, die Mitglied der Professional School of Education der
Ruhr-Universitit Bochum sind, sowie Studierende bei Abschlussarbeiten oder studienbezogenen For-
schungsarbeiten, die von einem Mitglied der Professional School of Education der Ruhr-Universitit Bo-
chum betreut werden. Studierende und Doktorand*innen stellen den Antrag gemeinsam mit ihrem bzw.
ihrer Betreuer*in.

Bin ich verpflichtet, einen Antrag zu stellen?

Selbstverstindlich sind wir als Wissenschaftler*innen stets verpflichtet, Gesetze und ethische Normen zu
beachten. Eine Pflicht zur Antragstellung bei der EPSE-RUB besteht jedoch nicht. Anlass fiir einen Antrag
sind oftmals Anforderungen von Drittmittelgebern oder Publikationsorganen, die eine Ethikbegutachtung
zur Voraussetzung fiir eine finanzielle Férderung bzw. fiir die Publikation von Forschungsergebnissen
machen. In solchen, aber auch in anderen Fillen unterstiitzt die EPSE-RUB die verantwortlichen Wissen-
schaftler*innen durch Beratung und durch die Beurteilung ethischer Aspekte ihrer Forschung. Hiervon
unberiihrt bleibt die Verantwortung der Wissenschaftler*innen fiir ihr Handeln bestehen.

Nach welchen Kriterien wird begutachtet?

Die EPSE-RUB begutachtet Antrige standardmifig nach den gemeinsamen Ethischen Richtlinien der
Deutschen Gesellschaft fiir Psychologie (DGPs) und des Berufsverbandes deutscher Psychologinnen und
Psychologen (BdP) — dies deshalb, weil diese Richtlinien umfassend, detailliert, klar formuliert und auch
iiber das Gebiet der Psychologie hinaus von Drittmittelgebern und Zeitschriften anerkannt sind.
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Wie gestaltet sich das Antragsverfahren?

Es gibt zwei Antragsarten: Kurzantrdge und Vollantrdge. Kurzantrage erlauben gegentiber Vollantrigen ein
stark vereinfachtes und beschleunigtes Verfahren. Ob ein Vollantrag notwendig wird, entscheidet sich
anhand eines Basisfragebogens, der stets ausgefiillt werden muss.

Wenn Sie alle Fragen des Basisfragebogens mit "nein" beantworten konnten, gentigt es, den Basisfrage-
bogen einzureichen (= Kurzantrag).

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen des Basisfragebogens mit "ja" beantwortet haben, werden ergianzende
Angaben im Vollantrag erforderlich. Sie beantworten dann die entsprechenden Teile des Fragebogens und
fiigen eine Beschreibung des Vorgehens sowie weitere Unterlagen bei, soweit diese fiir eine Beurteilung
Thres Vorhabens nach ethischen Gesichtspunkten notwendig sind. Hierzu gehoren v.a. detaillierte Anga-
ben zu den vorauslaufenden Informationen der Teilnehmer*innen und deren Einwilligung in die Teil-
nahme ("auf Aufklirung basierende Einwilligung", informed consent) sowie Angaben zum genauen Ablauf
der Untersuchung. Ausziige des Versuchsmaterials Threr Studie sollten Sie nur beifiigen, soweit dies fiir
die Beurteilung der ethischen Unbedenklichkeit der Studie erforderlich ist (wobei es z.B. geniigen mag,
aus einer Serie gleichartiger Stimuli nur Beispiele vorzulegen).

Gehen Sie im ausfiihrlichen Fragebogen zu jeder im Basisfragebogen mit "ja" beantworteten Frage darauf
ein, warum dieser Aspekt der Studie notwendig ist, welche Risiken sich ergeben kénnen und wie Sie dafiir
Sorge tragen werden, dass in Hinsicht auf diese Punkte Risiken weit moglichst minimiert werden und
relevante forschungsethische Standards eingehalten werden.

Vollantrige werden von einem Mitglied der EPSE-RUB federfithrend behandelt, das ggf. unabhingige
Gutachter*innen hinzuzieht. Die Gutachter*innen sind Wissenschaftler*innen, die fachbezogene Erfah-
rungen in Ethikfragen mitbringen. Auf der Grundlage der Gutachten und der Empfehlung des federfiih-
renden Mitglieds fillt die EPSE-RUB eine Entscheidung iiber den Antrag und sendet eine begriindete
Stellungnahme an die/den Antragsteller*in. Dabei sind folgende Ergebnisse moglich:

= ,Annahme“ - fiir das Forschungsvorhaben werden keine gewichtigen ethischen Probleme voraus-
gesehen,

»= ,Annahme mit Nachbesserungen“ — fiir das Forschungsvorhaben werden keine gewichtigen ethi-
schen Probleme vorausgesehen, sofern bestimmte, im Bescheid genannte Nachbesserungen vor-
genommen werden,

=, Wiedereinreichung erforderlich“ - fiir das Forschungsvorhaben werden in der vorgelegten Form
teilweise gewichtige ethische Probleme vorausgesehen. Fiir ein positives Votum sind bestimmte,
im Bescheid genannte Nachbesserungen vorzunehmen und das Vorhaben ist erneut vorzulegen,

=, Ablehnung“- fur das Forschungsvorhaben werden insgesamt gewichtige ethische Probleme vo-
rausgesehen, die einem positiven Votum entgegenstehen.

Stellungnahmen der EPSE-RUB beziehen sich immer auf die Studie, wie sie im Antrag beschrieben
wurde. Sollten sich im Verlauf der Durchfithrung wesentliche Anderungen im Vergleich zum Antrag er-
geben, ist die EPSE-RUB erneut zu konsultieren.

Wie lange dauert das Antragsverfahren?

Bei korrekt und vollstindig ausgefiillten Kurzantrigen, in denen alle Fragen verneint wurden, erhalten Sie
in der Regel innerhalb weniger Tage eine Bestitigung iiber die ggf. ethische Unbedenklichkeit Ihres Vor-
habens.

Das Verfahren der Vollantrige dauert von der Antragstellung bis zum Bescheid in der Regel vier Wochen.
In Einzelfillen sowie in Urlaubszeiten kann es auch deutlich linger dauern. Bitte beriicksichtigen Sie dies
bei der Einreichung.
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Form der Antragstellung

Notwendige Unterlagen

Fiillen Sie bitte den Basisfragebogen fiir Thre Studie vollstindig aus.

Wenn alle Fragen mit ,nein“ beantwortet sind, kénnen Sie den Antrag bereits einreichen. Es sind keine
weiteren Unterlagen erforderlich.

Wenn Sie eine oder mehrere Fragen des Basisfragebogens mit "ja" beantwortet haben, ist zusitzlich zum
Basisfragebogen der ausfiihrliche Fragebogen auszufiillen. Bitte fiigen Sie dem Antrag auch die Informa-
tion an die Teilnehmer*innen, die Einwilligung sowie Angaben zum Ablauf der Untersuchung (z.B. Fra-
gebbgen) bei.

Einreichung

Antrige sind in elektronischer Form per E-Mail bei der/dem Vorsitzenden der Ethikkommission (pse-
ethik@ruhr-uni-bochum.de) einzureichen. Senden Sie ihren Antrag bitte mit der Betreffzeile "Ethik-An-
trag" und fiigen Sie die gesamten Antragsunterlagen (Basisfragebogen, ggf. ausfiihrlicher Fragebogen und
Anlagen) zu einem PDF-Dokument gebiindelt und unterschrieben als Anhang bei.

Falls es erforderlich ist, Unterlagen einzureichen, die nicht im PDF-Format gesendet werden kénnen
(z. B. Videomaterial), fiigen Sie diese bitte separat in elektronischer Form bei.
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Hinweise zu haufig auftretenden Fragen bei der Durchfiihrung von Forschungsprojekten

Wie ist mit personenbezogenen Daten umzugehen?

Personenbezogene Daten (also solche Daten, die einen Riickschluss auf eine bestimmte Person zulassen)
diirfen in Forschungsprojekten nur dann erhoben werden, wenn der Untersuchungszweck dies erfordert.
Im ausfithrlichen Antragsverfahren ist die Notwendigkeit der Erhebung personenbezogener Daten ent-
sprechend zu begriinden.

Sofern es notwendig ist, personenbezogene Daten zu verarbeiten, z. B. Video- oder Audio-Aufzeichnun-
gen von Personen anzufertigen, sind die einschligigen Bestimmungen des Datenschutzes zu beachten
und Vorkehrungen zu beschreiben, wie diese Daten geschiitzt werden (z.B. Aufbewahrung, Pseudoano-
nymisierung per Kodierliste). Die Einhaltung dieser Bestimmungen obliegt den Forschenden, denn sie
sind fiir Datenverarbeitung und -management verantwortlich.

Hilfestellung zum praktischen Umgang mit personenbezogenen Daten in Forschungsprojekten bekom-
men Sie bei den Datenschutzbeauftragten der RUB. Bitte priifen Sie immer, ob {iberhaupt eine Erhebung
personenbezogener Daten notwendig ist, um das Forschungsziel zu erreichen.

Ist stets eine Einwilligung der Versuchsteilnehmer*innen einzuholen?

Forschungsethisch ist immer eine Einwilligung in die Teilnahme am Forschungsprojekt einzuholen. Die
,Einwilligungserklirungen basieren stets auf einer Aufklirung tiber das Forschungsvorhaben, die in ver-
stindlicher Form dargeboten wird.“ (Richtlinien der DGPs Punkt 7.3.3.) Weitere Informationen finden
Sie unter , Uber welche Sachverhalte ist in der Teilnehmer*innen-Information aufzukliren?“.

Dabei ist aber zu unterscheiden zwischen der Einwilligung in die Forschungsteilnahme und die Einwilli-
gung in die Datenverarbeitung. Die Ausfiihrlichkeit der Studieninformation und der Einwilligung unter-
scheiden sich bei vollstindig anonymen Erhebungen und Erhebungen mit personenbezogenen Daten.
Zur Form der Einwilligung in verschiedenen Forschungsprojekten siehe ,Muss die Einwilligung immer
schriftlich erfolgen*?

Bei vollstindig anonymen Erhebungen gentigt nach der Aufklirung tiber die Studie eine Einwilligung in die
Teilnahme am Forschungsprojekt mit Bezug zur Studieninformation.

Bei der Erhebung bzw. Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Forschungsprojekt greifen umfas-
sendere Informations- und Einwilligungspflichten. So sind in der Aufklirung zusitzlich detaillierte An-
gaben zur Art und Verarbeitung der personenbezogenen Daten und Betroffenenrechte zu machen. Es
sollte auch erldutert werden, welche Schritte vorgenommen werden, das Missbrauchsrisiko zu minimie-
ren (Aufbewahrung der Daten, Anonymisierung bzw. Pseudoanonymisierung, wenn moglich). Neben der
Einwilligung zur Teilnahme am Forschungsprojekt ist zusdtzlich eine datenschutzrechtliche Einwilligung in die
Verarbeitung der Daten einzuholen. Diese wird immer mit der Einwilligung der Teilnahme am For-
schungsprojekt verbunden, es werden nicht zwei Einwilligungen eingeholt. Die Einwilligung zur For-
schungsteilnahme und die Einwilligung zur Datenverarbeitung werden in einer Erklirung kombiniert.
Informationen zu den Anforderungen an die Teilnehmeraufklirung und Einwilligungserklirungen in
Projekten mit personenbezogenen Daten finden Sie unter der entsprechenden Frage.

Muss die Einwilligung immer schrifilich erfolgen?

Grundsitzlich ist fiir die Einwilligung immer eine eindeutige bestitigende Handlung notwendig. ,Opt-
out“-Varianten, bei denen die Teilnehmer*innen aktiv widersprechen miissen, um an einer Studie nicht
teilzunehmen, sind unzulissig.

Bei vollstindig anonymen Befragungen kann eine Einwilligung in einfacher Form, beispielsweise durch
Start der Online-Umfrage, erfolgen.

Auch bei Forschungsprojekten mit personenbezogenen Daten wurde die Pflicht zur schriftlichen Einwil-
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ligung mit der DSGVO grundsitzlich aufgehoben. Der Forschende ist jedoch verantwortlich fiir die Da-
tenverarbeitung und verpflichtet, die Einwilligung zu dokumentieren. In der Regel sichert eine schriftliche
Einwilligungserklirung die Dokumentations- bzw. Nachweispflichten des Forschenden am besten ab. An-
dere Optionen der Einwilligung wie ein Vermerk im Erhebungsprotokoll oder eine miindliche Bestitigung
vor Beginn eines Interviews sind theoretisch auch zulissig, jedoch vor dem Hintergrund der Nachweis-
pflicht abzuwigen.

Informationen zu den notwendigen Inhalten einer Teilnehmer*innen-Information und Einwilligungser-
klirung sind dem Abschnitt ,,Uber welche Sachverhalte ist in der Teilnehmer*innen-Information aufzu-
kliren?“ zu entnehmen.

Uber welche Sachverhalte ist in der Teilnehmer*inneninformation aufzukliren?

Gemaf Richtlinien der DGPs und des BdP (Punkt 7.3.3) sind Studienteilnehmer*innen iiber folgende
Inhalte aufzukldren:

= den Zweck der Forschung,

= die erwartete Dauer der Untersuchung und das Vorgehen;

= ihr Recht darauf, die Teilnahme abzulehnen oder sie zu beenden, auch wenn die Untersuchung
schon begonnen hat;

= absehbare Konsequenzen der Nichtteilnahme oder der vorzeitigen Beendigung der Teilnahme;

= absehbare Faktoren, von denen man verniinftigerweise erwarten kann, dass sie die Teilnahmebe-
reitschaft beeinflussen, wie z.B. potenzielle Risiken, Unbehagen oder mégliche anderweitige ne-
gative Auswirkungen, die tiber alltigliche Befindlichkeitsschwankungen hinausgehen;

* den voraussichtlichen Erkenntnisgewinn durch die Forschungsarbeit;

* die Gewihrleistung von Vertraulichkeit und Anonymitit sowie ggf. deren Grenzen;

= welche Vergiitung es fiir die Teilnahme ggf. geben wird und

= an wen sie sich mit Fragen zum Forschungsvorhaben und zu ihren Rechten als Forschungsteil-
nehmer*innen wenden kénnen.

Zudem sollten die Studienteilnehmer*innen dariiber aufgeklirt werden,

= was relevante Anlaufstellen zur Wahrung von Rechten als Forschungsteilnehmer*innen (Daten-
schutzbeauftragte*r, zustindige Ombudsperson fiir gute wissenschaftliche Praxis) sind und

= obdie erhobenen Daten an ein Forschungsdatenzentrum tibermittelt werden und spiter auch im
Kontext anderer Forschungsfragen ausgewertet werden kénnen.

Den potenziellen Teilnehmer*innen wird zudem die Gelegenheit gegeben, Antworten auf ihre Fragen
zum Forschungsvorhaben zu erhalten.

Auch bei vollstindig anonymen Erhebungen sind die Studienteilnehmer*innen dariiber zu informieren,
inwiefern ihre anonymen bzw. anonymisierten Daten zur sekundiren Nutzung durch Dritte zur Verfii-
gung gestellt werden konnen und dass/inwiefern Zweck, Art und Umfang dieser sekundiren Nutzung
derzeit ggf. nicht absehbar sind.

Bei Forschungsprojekten, die personenbezogene Daten erheben und verarbeiten, sind zusétzlich die for-
mellen Anforderungen fiir eine informierte Einwilligungserklirung unter Beachtung der Artikel 7 und 13
Datenschutz-Grundverordnung zu beachten.

Was ist bei einer Studie zu beachten, die eine Tauschung der Teilnehmer*innen beinhaltet?

Eine Tduschung ist nur dann gerechtfertigt, wenn dadurch ein bedeutsamer Erkenntnisgewinn erzielt
werden kann und keine alternativen Vorgehensweisen zur Verfiigung stehen, um den Untersuchungs-
zweck zu erreichen.

Auch bei einer Studie mit Tduschung muss die Teilnehmer*innen-Information, welche die Grundlage
der Einwilligung zur Teilnahme bildet, vollstindig wahrheitsgemif} sein. (Die Tduschung darf mithin
nicht in diese Information "einflieRen".) Insbesondere Zusagen, die den Teilnehmer*innen im Rahmen
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der Teilnehmer*innen-Information gegeben wurden, etwa iiber eine Vergiitung fiir die Teilnahme, sind
immer einzuhalten.

Es darf nicht iiber solche Aspekte einer Forschungsarbeit getiuscht werden, von denen angenommen
werden kann, dass sie ernsthafte physische und/oder psychische Belastungen erzeugen.

Uber jede Tduschung ist so frith wie moglich aufzukliren. Den Teilnehmer*innen muss nach erfolgter
Aufklirung das Zuriickziehen ihrer Daten gestattet werden.

Was ist bei einer Studie zu beachten, die eine Tdauschung der Teilnehmer*innen beinhaltet?

Potentielle Studienteilnehmer*innen sind immer iiber die grundlegenden Inhalte der Studie aufzukliren.
Weitere Informationen dazu finden Sie unter ,Uber welche Sachverhalte ist in der Teilnehmer*innen-
Information aufzuklaren?“.

Die folgenden Ausfithrungen gelten fiir Studien, bei denen als Teil der Forschung personenbezogene Daten
erhoben bzw. verarbeitet werden und erginzen diese Informationen um weitere, formell notwendige As-
pekte bei der Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten gemifl Datenschutzgrundverord-
nung Artikel 7 und 13.

Aufgrund der Menge der Angaben empfiehlt es sich, eine separate Teilnehmer*innen-Information zu
gestalten, auf welche die Einwilligungserklirung Bezug nimmt.

Anforderungen an die Teilnehmer*innen-Information

= Name und Kontaktinformation (inklusive Fakultit bzw. Einrichtung) des bzw. der Verantwortli-
chen angeben. Verantwortlich ist, wer tiber Zweck und Mittel der Datenverarbeitung entscheidet;
normalerweise ist dies die Projektleitung und ggf. deren Stellvertretung, bei Abschlussarbeiten
die Betreuerin bzw. der Betreuer, bei Studien im Rahmen von Lehrveranstaltungen die verant-
wortliche Lehrkraft

= Freiwilligkeit; Verweigerung der Einwilligung oder vorzeitige Beendigung der Teilnahme bleibt
ohne Konsequenzen

= Widerruflichkeit fiir die Zukunft; jederzeit und ohne Begriindung (die Rechtmifigkeit der Da-
tenverarbeitung bis zum Widerruf bleibt unberiihrt)

* Verwendungszweck angeben, fiir den die Daten erhoben werden (Zweckbindung)

»  Ubermittlungen, Nutzung durch andere (ggf. Verbundpartner), ggf. Datenverarbeitung im Auf-
trag beachten, sofern Dritte personenbezogene Daten zur weiteren Verarbeitung (Transkription
etc.) erhalten

= Wo werden die Daten gespeichert (z.B. geschiitzter Server; mobiler Datentrdger unter Verschluss)

* Datenverarbeitungsvorgang darstellen. Werden die Daten anonymisiert oder pseudonymisiert?
Wie geschieht das? Auf Datentreuhdnder*in hinweisen (darf nicht Forscher*in sein, der/die mit
den Daten selbst arbeitet)

»  Zugriffsberechtigte: Wer hat Zugriff auf welche Daten (Trennung von Kontaktdaten und For-
schungsdaten, bei Langzeitstudien Datentreuhinder*in einsetzen)

* Angaben zur Loschung oder Anonymisierung der Daten (wie werden die Daten anonymisiert,
Gesamtkontext und ggf. Zusatzwissen beachten). Wann wird die Kodierliste vernichtet? Bei Ano-
nymisierung deutlich machen, ab wann eine Loschung nicht mehr verlangt werden kann

= Geplante Veroffentlichung von Daten (ausschliellich in anonymisierter Form)

» Hinweis auf Betroffenenrechte (Recht auf Auskunft, Berichtigung, Léschung, Einschrinkung der
Verarbeitung, Widerspruch, Datentibertragbarkeit)

» Hinweis auf Beschwerderecht bei Aufsichtsbehérde; zustindig ist die Landesbeauftragte fiir Da-
tenschutz und Informationsfreiheit NRW (www.ldi.nrw.de) Anforderungen an die Einwilligungs-
erklirung

* Hinweis auf Teilnehmer*innen-Information — beide Dokumente verkniipfen

* Freiwillige Teilnahme und freiwillige Einwilligung in die in der Teilnehmer*innen-Information
beschriebene Verarbeitung der Daten
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Auskunft bzw. Widerruf muss méglich sein, solange die Daten personenbezogen vorliegen; Widerrufs-
prozess festlegen (wie? bei wem?), der Widerrufsprozess muss fiir die Teilnehmer*innen leicht sein (z. B.
durch formlose Mail oder per Telefon), Widerruf ist allerdings bei bereits anonymisierten Daten in der
Regel nicht mehr méglich.



	Welche Forschungsvorhaben können begutachtet werden?
	Wer ist antragsberechtigt?
	Bin ich verpflichtet, einen Antrag zu stellen?
	Nach welchen Kriterien wird begutachtet?
	Wie gestaltet sich das Antragsverfahren?
	Wie lange dauert das Antragsverfahren?
	Form der Antragstellung
	Hinweise zu häufig auftretenden Fragen bei der Durchführung von Forschungsprojekten

